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1977 04 26 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxxx, I Allgemeinheit gegenseitig abzuwägen und zeit
mit dem das Flurverfassungs-Grundsatzgesetz gemäße betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zu 
1951 geändert wird (Flurverfassungsnovelle berücksichtigen. 

1977) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951, 
BGBl. Nr. 103, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 78/1967 und 301/1976 wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) WähreIlJddes Ver±ahr:ens können mit Be
scheid Grundstücke in das Zusammenlegungsge
biet einbezogen oder aus dem Zusammenlegungs
gebiet ausgeschieden werden." 

2. Der Abs. 1 des § 3 hat zu lauten: 

,,(1) Die GflUndsrtück,e, d~e,der Zu;s:ammenlegung 
unterzogen oder die für die Zusammenlegung 
in Anspruch genommen werden, sind unter Mit
wirkung der Zusammenlegungsgemeinschaft zu 
schätzen. Die Schätzung hat auf Grund überein
stimmender, den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechender Erklärungen der Parteien oder im 
Wege der amtlichen Ermittlung nach gleich
artigen, für jedes Grundstück, unabhängig von 
sein:er Zuordnung :w einem lan,d- oder fors:twirt
schaftlichen Betrieb und unabhängig von der 
Person des jeweiligen Besitzers, anzuwendenden 
Wertermittlungsgrundlagen zu erfolgen." 

(2) Jede Partei, deren Grundstücke der Zusam
menlegung unterzogen werden, hat Anspruch, 
unter Anrechnung der Grundaufbringung gemäß 
Abs. 6 entsprechend dem Wert ihrer in das Ver
fahren einbezogenen Grundstücke mit Grund
stücken von tunlichst gleicher Beschaffenheit abge
funden zu werden." 

4. Der Abs. 5 des § 4 hat zu lauten: 

,,(5) Die Grundabfindungen haben aus Grund
flächen zu bestehen, die möglichst groß, günstig 
geformt und ausreichend erschlossen sind. Die 
gesamten Grundabfindungen einer Partei haben in 
Art und Bewirtschaftungsmöglichkeit den in das 
Verfahren einbezogenen Grundstücken der 'Partei 
weitgehend zu entsprechen und bei ordnungs
gemäßer Bewirtschaftung ohne erhebliche Ande
rung der Art und Einrichtung des Betriebes einen 
größeren oder zumindest gleichen Betriebserfolg 
wie die in das Verfahren einbezogenen Grund
stücke zu ermöglichen. Unter Berücksichtigung 
der Grundaufbringung gemäß Abs. 6 hat das Ver~ 
hältnis zwischen Flächenausmaß und Wert der 
gesamten Grunda;bfiIlJdungen e.iner Pa,rtei dem 
Verh:vltnis zwischen Plächenarusmaß und w.ert d.er 
gesamten in das Verfahren einbezogenen Grund
stücke der Partei möglichst zu entsprechen. 
Unvermeidliche Abweichungen sind bis ein
schließlich 20 v. H. dieses Verhältnisses zulässig." 

5. Im Abs. 4 des § 5 hat im ersten Satz der 

3. Die Abs. 1 und 2 des § 4 haben zu lauten: Klammerausdruck ,,(§§ 11 Abs. 1, 12 Abs. 1)" 
nunmehr ,,(§§ 11 Abs. 3, 12 Abs. 1)" zu lauten. 

,,(1) Die Behörde hat bei der Neuordnung des 
Zusammenlegungsgebietes eine Gesamtlösung in 
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht anzu
streben und dabei auf eine geordnete Entwicklung 
des ländlichen Lebens-, Wirtschafts- und Erho
lungsraumes sowie der Betriebe Bedacht zu neh
men. Sie hat hiebei die Bestimmungen des § 1 
zu beachten, die Interessen der Parteien und der 

6. Der Abs. 2 des § 8 hat zu lauten: 

,,(2) Die Zusammenlegungsgemeinschaft hat die 
gemeinschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder 
wahrzunehmen, die Behörde bei der Neuordnung 
des Zusammenlegungsgebietes und in wirtschaft
lichen Fragen zu beraten 'sowie im Auftrag und 
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2 504 der Beilagen 

unter Aufsicht der Behörde die Maßnahmen 
durchzuführen, die sich aus der Zusammenle
gung ergeben. Sie hat insbesondere Sach-, Arbeits
und Geldaufwendungen zu leisten und auf ihre 
Mitglieder umzulegen." 

7. Dem Abs. 3 des § 8 wird als letzter Satz 
angefügt: 

"Die Orgape der. Zusammenlegungsgemein
schaft sind von den Mitgliedern in geheimer 
Wahl zu bestellen." 

8. Der Abs. 2 des § 10 hat zu lauten: 

,,(2) Die Eigentümer der im Zusammenlegungs
gebiet gelegenen Grundstücke sind über die 
Rechtslage sowie über die voraussichtliche Dauer 
und die voraussichtlichen Kosten des Verfahrens 
aufzuklären." 

9. Der § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Die Behörde kann nach Erlassung 
des Planes der gemeinsamen Anlagen und Maß
nahmen und vor Erlassung des Zusammenlegungs
planes, unibeschadet des Berufungsrechtes . gegen 
diese Bescheide, die vorläufige übernahme von 
Grundabfindungen anordnen, wenn 

1. dies zur zweckmäßigen Bewirtschaftung des 
Zusammenlegungsgebietes erforderlich ist und 

2. Be~i:tzstJand&aiUSweis und Bewellwngrsplan 
bereits in Rechtskraft erwad1Sen sind und 

3. die Bewirtschaftung der zu übernehmenden 
Grundalbfinuungen möglich illst und 

4. die Behörde die zu übernehmenden Grund
abfindungen in der Natur abgesteckt, jeder Partei 
erläutert und über deren Verlangen vorgezeigt 
sowi'eder. P1ar:tei Gel(1genheit z,urStellunglllahme 
gegeben hat und 

5. mindestens zwei Drittel der Parteien, die 
Grundabfindungen übernehmen sollen, der yor
läufigen übernahme zugestimmt haben; wer keine 
Erklärung abgibt, hat als zustimmend zu gelten. 

(2) Mit der Anordnung der vorläufigen über
nahme der GruIlJdaibfindungen ,geht das mgJentum 
an den Grundabfindungen auf den übernehmer 
unter der auflösenden Bedingung über, daß es 
mit der Rechtskraft des Bescheides erlischt, der 
d~e Gl'UIIJdaJbfindung einer ander:en Pr.lfItlci zuweist. 

(3) Die Behörde kann auch die Auszahlung vor
läufiger Geldabfindungen und Geldausgleiche an
ordnen." 

10; Der Abs. 1 des § 13 hat zu. lauten: 

,,(1) Parteien im Zusammenlegungsverfahren 
sind die Eigentümer der Grundstücke, die der 
Zusammenlegung unterzogen werden, und die 
ZusammenlegungSlg,emeinschaft. " 

11. Nach § 14 wird folgender §. 14 a einge
fügt: 

"Au.sgleichungen und Aufwandersatz 

§ 14 a. (1) Die Zusammenlegungsgemeinscbaft 
hat dem übernehmer einer Grundabfindung die 
Nachteile auszugleichen, die dieser dadurch erlei
det, daß die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
der Grundabfindung oder einzelner Teile dersel
ben noch nicht oder nur erheblich erschwert 
möglich ist. 

(2) Wird die von einer Partei übernommene 
Grundabfindung nachträglich zur Gänze oder 
zum Teil einer anderen Partei zugewiesen (§ 11 
Ahs: 2), hat d~e Zus.ammenlegun,gsgemeinschaft 
dem früheren übernehmer die Aufwendungen 
zu ersetzen, die dieser für die Grundabfindung 
gemacht hat, soweit diese Aufwendungen unter 
Bedachtnahme auf den Betrieb des früheren über
nehmers und in Erwartung der Beibehaltung der 
zugewiesenen Grundabfindung betriebswirtschaft
lichen Grundsätzen entsprochen haben und soweit 
ihr Erfolg nur durch die Änderung der Zuweisung 
vereitelt wurde. Eine durch diese Aufwendungen 
eingetretene Wert erhöhung des Grundes, die dem 
neuen übernehmer zugute kommt, hat dieser der 
Zusammen!l~gun.gsgemeiIIJschaft 2lU Vlergültoo." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Septern. 
ber 1977 in Kraft. 

(2) Die Ausführungsgesetze der Bundesländer 
zu den in diesem Bundesgesetz aufgestellten 
Grundsätzen sind binnen eines Jahres vom Tag 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes Zu er
lassen. 

(3) Die gemäß Abs. 2 erlassenen Ausführungs
bestimmungen sind auch auf Verfahren anzuwen
den, die im Zeitpunkt ihres Inkrafttreten§ noch 
nicht rechtskräftig abgeschlossen sind. 

Artikel III 

Die Wahrnehmung der Rechte des Bundes ge
mäß Art. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 steht dem Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft zu. 
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504 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

A. Allgemeiner Teil 

1. Der Bundesmini:ster für Land:" und Forst
wirtschaft hat eine Enquete einberufen, weil auf 
Grund zahlreicher Klagen in der breiten öffent
lichkeit üherdie Durchführung von Grundstücks
zusammenlegungen angenommen werden mußte, 
daß die bestehenden Rechtsvorschriften zu ändern 
seien, um ein praxisbezogenes Zusammenlegungs
recht zu sChaffen, dessen Bestimmungen den 
Rechten und Interessen der betroffenen Grund
eigentümer möglichst weitgehend Rechnung tra
gen .. Diese Enquete fand im J ahte 1976 statt. An 
ihr nahmen Richter, Rechtsanwälte, Landwirte, 
Vertreter bäuerlicher Organisationeri sowie Be
amte der Bundesländer und des Bundesministe
riums für Land- und Forstwirtschaft teil. 

Die von der Enquete in mehrer,eu Sitzungen 
erarbeiteten, zahlreichen. Anregung.en lassen nach 
ihrem Inhalt und ihrer Zielsetzung erkennen, 
daß die Grundstückszusammenlegung, einschließ
lich der Flurbereinigung, für die Durchführung 
einer modernen, Agrarpolitik unerläßlich ist, daß 
jedoch sowohl im Rahmen. der Grundsatzgesetz
gebung des Bundes als auch der Ausführungs
gesetzgebung, der Bundesländer Vorkehrungen ge
tI'offen w,erden müss,en, ,um das Zu~ammenle
gungsv,erEaihrentI1;1insparent zu machen, den 
Parteien eine größere Mitbestimmung zu ermög
lichen und einen ausreichenderen Rechtsschutz 
zu gewähren sowie die für die Gesetzmäßigkeit 
behördlicher Entscheidungen und deren über
prüfbarkeit erforderlichen Kriterien zu verbes
sern. 

Diesen Anregungen, soll' nun, im Rahmen, der 
Gesetzgebung des Bundes mit dem vorliegenden 
Entwurf, der 'das Flurverfassungs-Grundsatzge
setz 1951 abändert, und mit einem gleichzeitig 
ausgearbeiteten Gesetzentwurf, der das Agrar
verfahrensgesetz 1950 abändert, Rechnung getra
gen werden. 

2. Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
eines Gesetzes in, der, Fassung des Entwurfes 
gründet sieh auf Art; 12 Abs .. 1 Z.3 B-VG. 

I 

3.' Die im vorliegenden Entwurf vorgesehenen 
Xnderungenbben keinen zusätzlichen Verwal
tungsaufwand zur Folge. 

B, Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

ZuZ.l: 

Diese Grundsatzbestimmung über die Möglich
keit einer nachträglichen Einbeziehung von 
Grundstücken in das Zusammenlegungsgebietund 
die nachträgliche Ausscheidung von Grundstücken 
aus dem Zusammenlegungsgebiet ist bereits in 
der g.eltenden Fas,~ung ,als Albs. 2 im § 10 ent
halten. Da sie jedoch sachlich das Zusammen
legungsgebiet betrifft, soll sie nunmehr aus Grün
den der Systematik als Abs. 3 dem § 2 angefügt 
,verden. ' 

ZuZ.2: 

B,ei -der Gr,unootückzus;limmenlegung hat' jede 
Partei, deren Grundstücke zusammengelegt wer
den, Anspruch, mit dem Wert ihrer in das Ver
fahren einbezogenen Grundstücke wieder mit 
Grundstücken von ,tunlichst gleich,er Beschaffen
heit ahg;efunden zu weI1den. Die 'Bewertung 
schafft somit die Grundlagen für die Feststel
lung des Abfindungsanspruches der Partei und 
für die Ermittlung derwertgleichen Abfindungen. 
Sie steHt ,nicht .nur ,einen der wichtigsten Ver
fahrensabschnitte dar, sondern sie greift auch 
entscheidend in die Rechtssphäre der Parteien 
ein. Das gleiche gilt sinngemäß für jene Parteit)n, 
deren Grundstücke im notwendigen Ausmaß für 
die Zusammenlegung in Anspruch genommen 
werden und die Anspruch auf Zuteilung einer 
Ersatzfläche haben (vgl. § 4 Abs. 8). 

Bei einer Regelung der Bewertung der Grund
stücke' im Zusammenlegungsverfahren ist von 
dem Grundgedanken auszugehen, daß der cin
ma,l f,es,tgestelhe Wert ,einer Grundfläche für das 
ganze Verfahren maßgebend zu sein hat, ohne 
Rücksicht darauf, ob im Mittelpunkt der Be
trachtung die Funktion der bewerteten Gruild
fläche als ein in das Verfahren einbezogenes 
(altes) Grundstück - wie bei der Feststellung des 
Abfindungsanspruches des Eigentümers -:-~ oder 
als (neue) Grundabfindung - wie bei der Ermitt
lung der wertgleichen Abfindung - steht. Eine 

2 
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4 504 der Beilagen 

Ausnahme ist nur dort zulässig, wo die in den 
Verwaltungsvorschriften ausdrücklich geregelten 
Fälle einer Nachbewer:tlI.l!lIg Platz greifen. 

Um diesen Gedanken verwirklichen zu können, 
ist es zunächst notwendig, für die Bewertung 
objektive Wertermittlungsgrundlagen zu schaffen, 
d. h. Grundlagen, die für jedes Grundstück -
unabhängig von seiner Zuordnung zu einem be
stimmten land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
und unabhängig von der Person seines jeweiligen 
Besitzers - gleich anzuwenden sind. Darüber 
hinaus ist es aber auch notwendig, die Zusammen
legungsgemeinschaft verstärkt in das Bewertungs
verfahren einzuschalten. Die Zusammenlegungsge
meinschaft ist ja zur Wahrnehmung der gemein
schaftlichen Interessen der Eigentümer jener 
Grundstücke berufen, die der Zusammenlegung 
unterzogen werden. Sie hat im Verfahren auch 
ParteisteIlung. Damit wird der Zusammenlegungs
gemeinschaft die Möglichkeit gegeben, im Rahmen 
ihres Aufgabenbereiches an der Bewertung aktiv 
mitzuwirken, Unrichtigkeiten festzustellen und 
Rechtsmittel zu ergreifen. 

DiesenEr,wä~U1ngensoll die Gl'IUIlidsatzbe
stimmung des neuen Abs. 1 im § 3 Rechnung 
tr,<ligen, in ,der das MitWlirkungsllecht der ZUSIaan
menlegungsgemeinschaft und die Verpflichtung 
zur Schaffung objektiver Wertermittlungsgrund
lagen gesetzlich festgelegt werden. Ein Bewer
tungsverfahren, in dem objektive Wertermitt
lungsgrundlagen angewendet werden und an dem 
die Eigentümer der zu bewertenden Grundstüd{e 
und die Zusammel1legungsgemeinschaft aktiv mit
wirken, läßt mit Grund eine den tatsächlichen 

,Verhältnissen Rechnung tragende, richtige Bewer
tung erwarten. 

Zu Z. 3: 

Die Grundsatzbestimmung des neuen Abs. 1 
bringt zum Ausdruck, daß die Behörde bei der 
Neuordnung des Zusammenlegungsgebietes auch 
auf eine geordnete Entwicklung des ländlichen 
Lebens- und. Erholungsraumes Bedacht zu neh
men hat. Gerade die Funktion des ländlichen 
Raumes alls Erholungsr,aUlm, nicht nur für die 
darin lebenden Menschen, sondern für alle erho
lungssuchenden Menschen, tritt immer mehr in 
den Vordergrund. Damit erlangen aber auch Auf
gaben der Raumordnung, des Naturschutzes, wie 
überhaupt der Landschaftspflege, eine immer 
größere Bedeutung. Darauf wird künftig im Zu
sammenlegungsverfahren besonders Bedacht zu 
nehmen sein. Auch werden zweckmäßigerweise 
Zusammenlegungen in jenen Gemeinden Vorrang 
haben, in denen bereits rechtswirksame Flächen
widmungspläne bestehen. 

Die Grundsatzbestimmung des neuen Abs. 2 
präzisiert den bisher für den Abfindungsanspruch 
geltenden Grundsatz dahingehend, daß die Ab
findung mit Grundstücken von tunlichst gleicher 

Beschaffenheit zu erfolgen hat. Eine entspredlende 
gesetzliche Bestimmung galt schon früher bis zum 
Jahre 1967. Sie soll nunmehr - entsprechend den 
Anregungen der Enquete -wieder eingeführt 
werden. Was unter "tunlichst gleicher Beschaffen
heit" ,Ziu v,er,stehen ist, w,illd die Lanrdesgesetz
gebung auszuführen haben. Sie wird hiebei nicht 
nur auf d~e ,speziellen Verhältniss-e des Landes, 
sondern z. B. auch auf Bodengüte, Hangneigung, 
mögliche Nutzungsformen u. dgl. entsprechend 
Bedacht nehmen. 

Zu Z. 4: 

Die Grundsatzbestimmung des neuen Abs. 5 
im § 4 erweitert - ebenfalls den Anregungen der 
Enquete folgend - die für die Gesetzmäßigkeit 
der Abfindung aufgestellten Grundsätze und 
schafft damit zusätzliche Kriterien für die Beur
teilung, ob eine bestimmte Abfindung als gesetz
mäßig anzusehen ist. Neben den bereits bisher 
vorgesehenen Kriterien für Größe, Ausformung 
uIlid Ellschlreßung ,der Gvunda:bfinrdungen Wlir,d 
nunmehr verlangt, daß ,die ,gesamten Gllundaib
findungeneiner P,ar,tei in Art ,und Hewir,tschaJ
'tungsmögLichkeit dem in ,dals Verfahl1en ein/bezo
genen geSiamten Alllbe~itz di,eser P,alitei weit
gehend zu entspliechen haben. Damit soU 'ausge
schlossen werden, -daß eine·P,anei trotz ordnung-s
gemäßer Bew,irtsehaf,tung ihrer Abfindungen nun
mehr einen schlechteren Betriebserfi>:lg ,aLs vor ,der 
Zuummenl'egung ,erzieI.t. 

Der Fürderung, wenigstens den bisherigen Be
triebserfülg auch weiterhin erzielen zu können, 
entspricht auch der Crundsatz, daß die gesamten 
Grundabfindungen einer Partei im Verhältnis 
z:w,ischen Fläche 'llIIld Wert -dem ,in .aaJs Verfahren 
einbezügenen gesamten Altbesitz dieser Partei 
möglichst zu entsprechen haben. Allerdings sind 
hier - aus Gründen der Zusammenlegung -
unvermeidliche Abweichungen bis höchstens 20010 
dieses Verhältnisses zulässig, ein Prozentsatz 
übrigens, der ebenfalls bis zum Jahre 1967 gesetz
lich zugelassen war. 

Zu Z. 6 und Z. 7: 
Die Grundsatzbestimmung des neuen Abs. 2 

trägt den Anregungen der Enquete Rechnung. 
Während die bisher geltende Fassung eher' die 
Schlußfolgerung zuließ, die Zusammenlegung~ge
meinschaft habe lediglich Aufträge der Behörde 
zu vüllziehen, süll jetzt ausdrücklich die Tätig
keit der Zusammenlegungsgemeinschaft im Ver
fahren aktiviert werderi. 

Die Zusammenlegungsgemeinschaft ist die kör
persmaftliche Zusammenfassung der Eigentümer 
von Grundstücken, die der Zusammenlegung 
unterzogen werden. Daraus folgt zunächst, daß 
es vor aJllem ihre Auf,g,abe :sein muß, die gern-ein. 
schaftlichen Interessen ihrer Mitglieder wahrzu
nehmen, die diese auf den verschiedensten Gebie~ 
ten haben können, wie z.· B. bei der Bewertung 
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504 der Beilagen 5 

der Grundstücke, bei der Planung und Errichtung 
gemeinsamer Anlagen, bei der Durchführung 
g,emeinsamer' Maßnahmen u.· Idgl. Dies'er Inrte
ressenwahrung dienen auch die nunmehr unter 
Z. 10 dieses Entwurfes ausdrücklich festgelegte 
Parteistellung und das daraus abgeleitete Beru
fungsrecht. 

Die Zusammenlegungsgemeinschaft ist auf 
Grund der besünderen Kenntnisse ihrer Mit
glieder vün den Verhältnissen im Zusammen
legungsgebiet auch befähigt, die Behörde bei der 
Neuürdnung des Zusammenlegungsgebietes und 
überhaupt in wirtschaftlichen Fragen zu beraten. 
Es wird allerdings der Zusammenlegungsgemein-

. schaft selbst überlassen bleiben müssen, inwieweit 
sie vün den ihr nunmehr gewährten Rechten und 
Möglichkeiten auch tatsächlich Gebrauch macht. 

Die verstärkte Mitarbei.t der Zusammenl,e
gungsgemeinschaft bedingt auch, daß die Mit
glieder die Möglichkeit haben müssen, unbeein
flußt Persünen ihrer Wahl und ihres Vertrauens 
zu Organen der Zusammenlegungsgemeinschaft 
zu bestellen. Diesem Ziel d~ent die nunmehr dem 
bisherigen Abs. 3 im § 8 als letzter Satz anzu
fügende Grundsatzbestimmung. 

ZuZ.8: 

Mit dieser Grundsatzbestimmung Süll das 
Infürmatiünsbedürfnis der Parteien befriedigt 
werden. 

Der bisherige Abs. 2 des §10 scheint nunmehr 
. als neuer Abs. 3 im § 2 auf. 

1;UZ.9: 

Die vürläufige übernahme der Grundabfindun
gen ist ein Rechtsinstitut, das seit Beginn der 
Zusammenlegungen am Ende des 19. Jahrhun
~erts besteht. Sie ist heute nicht nur eine wirt
schaftlicheMaßnahme, sündern auch eine Sach
entscheidung. 

Als wirtschaftliche Maßnahme Süll sie die Be
wirtschaftung und Nutzung der neuen Grund

. stücke ermöglichen und dadurch die übergangs
zeit in die neue Flurürdnung abkürzen süwie 
Störungen des Wirtschaftslebens vermeiden. Als 
Sachentscheidung bewirkt sie den außerbücher
lichen Eigentumserwerb des übernehmers an den 
neuen Grundstücken. . 

Die bisherige Regelung im Abs. 1 schreibt als 
einzige Vüraussetzung für die Anürdnung der 
vürläufigen' übernahme lediglich das Erfürdernis 
der zweckmäßigen Bewirtschaftung des Zusam
menlegungsgebietes vür. In der Enquete wurde 
nun darauf hingewiesen, daß für die Anürdnung 
der vürläufigen übernahme nicht ausschließlich 
Erwägungen, die allein das Zusammenlegungsge
biet als Ganzes betreffen, maßgebend zu sein 
hätten, sündern vielmehr auch die sehr gewichti-

gen Interessen der Parteien. Die Parteien müßten 
düch zunächst einmal wissen, welche Grundab
findungen sie übernehmen Süllen und wü sich 
diese in der Natur befinden. Sie müßten aber 
auch Gelegenheit haben, zur beabsichtigten über
nahme Stellung nehmen zu können. Insbesündere 
süllte die Anürdnung der vürläufigen übernahme 
von ,der Zus.timmung ,d,er Mehtheit derPar,teien 
abhängig gemacht we1'lden. SchLießlich müßte auch 
die Möglichkeit, die zu übernehmende Grund
abfindung . überhaupt bewirtschaften zu können, 
als eine wesentliche Vüraussetzung für die Anürd
nung der vürläufigen übernahme angesehen 
werden. 

Diesen durchaus berechtigten überlegungen Süll 
mit der Grundsatzbestimmung des neuen Abs. 1 
des § 11 Rlechnung g,etragen wel'den. Danach 
wäre nunmehr die Anürdnung der vürläufigen 
übernahme nicht allein davün abhängig zu 
machen, daß sie zur zweckmäßigen Bewirtsdlaf
tung des .Zusamme.n1e~uTIlgsg{lbi:etes erfül1derlich 
ist, sündel1n ,;wch vün foLgenden wei.teren Vor
aussetzungen: Besitzstandsausweis und Bewer
tungsplan müssen bereits rechtskräftig sein, die 
Behörde muß vür der Anürdnung der vürläufigen 
übennahme ,d~e ,in Betracht kommenden Grund
abfindungen in der Natur abgesteckt,jeder Partei 
erläutert und über der:en Verlangen vorgezeigt 
'SüWlie <J.er P,arteiwch G~legenheit zur Stellung
nahme gegeben haben .. Die vürläufige übernahme 
Süll auch nur angeürdnet werden können, wenn 
mindestens zwei Drittel der Parteien, die Grund
abfindungen übernehmen süllen, der vürläufigen 
übernahme zugestimmt haben. Schließlich muß 
es den Parteien, die Grundabfindungen über
nehmen Süllen, auch möglich sein, diese Abfindun
gen überhau;pt irgendw:ie hewirtsch'aften 2lU kön
nen. 

Die vürläufige übernahme setzt weiters im 
Interesse der Parteien und der Erschließung der 
Grundabfindungen vüraus, daß ihre Anürdnung 
erst nach ErJassung des Planes der gemeinsamen 
Anlagen und Maßnahmen erfülgen kann. 

Die Grundsatzbestimmung des Abs. 2 ent
spricht der bisherigen Grundsatzbestimmung. Sie 
wird hier nur im Interesse einer übersichtlichen 
Zus'ammerrfiasSiung 'Wiederholt. 

Die Grundsatzbestimmung des neuen Abs. 3 
ermöglicht die Auszahlung vürläufiger Geldabfin
dungen und Geldausgleiche. Dies war bisher auch 
schün im Abs. 1 des § 11· vürgesehen. Im Zu
sammenhang mit der Auszahlung der Geldabfin
dungen ist auch auf den Grundsatz des § 5 Abs. 4 
hinzuweisen. 

Die Anürdnung der vürläufigen übernahnl.e 
der Grundabfindungen; ebensü der Auszahlung 
vorläufiger Geldabfindungen und Geldausgleiche, 
kann mit Berufung im Instanzenzug angefüchten 
werden. Das den Parteien in Ansehung des Planes 
der gemeinsamen Anlagen und Maßnahmen 
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sowie desZus.ammenLegung,splanes, mit dem -die 
neue Flureinteilung festgelegt wird, zustehende 
Berufungsrecht 'wird durch die Anordnung der 
vorläufigen übernahme und deren Anfechtung 
nicht berührt. 

Zu Z. 1.0: 

Hier war die sich aus dem neuen Aufgaben
bereich (Z. 6) ergebende Parteistellung der Zu
sammenlegungsgemeinschaft ausdrücklich zu 
erwähnen. 

schaftlichen Grundsätzen entsprochen haben und 
ihr Erfolg nur .durch die' Änderung der Zuwei
sung vereitelt wurde. Die Prüfung, ob die Auf
wendungen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
entsprochen haben, hat von der Struktur des 
Betriebes des früheren übernehmers auszugehen 
und die Erwartung des Betriebseigentümers, daß 
die Grundabfindung bei seinem Betrieb verblei
ben werde, zu berücksichtigen. 

Der im § 14 a Abs . .2 geregelte Ersatzanspruch 
kommt zunächst für die im § 331 und § 332, 
erster Halbsatz, ABGB erwähnten notwendigen 
oder nützlichen Aufwendungen in Betracht. 
Frustrierte Aufwendungen sind in übereinstim-

Zu Z. 11: § d H lb mung mit den§ 331 un 332, ers.ter· a satz, 
Gemäß § 11 Abs. 1 Z. 3 muß die Bewirtschaf- ABGB _ anders als bei der Geschäftsführung 

tung der: zu übernehmenden Grundabfindungen ohne Auftrag (§ 1036 ABGB) - nicht zuerset
möglich sein. Es kann sich aber im Einzelfall nun zen. Weiters fallen unter den § 14 a Abs. 2 auch 
ergeben, daß die Grundabfindung einer Partei solche Aufwendungen für die Grundabfindung, 
oder einzelner Teile dieser Grundabfindung zwar deren betriebswirtschaftliche Zweckmäßigkeit Sich 
ansieh bewirtschaftet werden können, daß aber nur aus dem Zusammenhang mit -dem übrigen 
die ordnungsgemäße Bewirtschaftung deshalb Besitz und der Struktur des Betriebes des frü
noch nicht oder nur erheblich erschwert möglich heren übernehmers ergibt. 
ist, weil die im Rahmen des Planes der gemein-

Die erwähnten AnsprUche gegen die Zusamsamen Maßnahmen und Anlagen vorgesehenen 
Arbeiten noch nicht vollendet sind. Dies kann menlegungsgemeinschaft treten an die Stelle der 
z. B. dann der Fall sein, wenn ein Aufschließungs- privatrechtlichen Ansprüche nach den §§ 331 und 
weg noch nicht fertiggestellt oder eine Kultur- 332, erster Halbsatz, ABGB. Allfällige andere 
verbesserungsmaßnahme noch nicht durchgeführt privatrechtliche Ansprüche, wie z. B. Bereiche
ist. Solche Erschwernisse in der Bewirtschaftung rungsansprüche, Schadenersatzansprüche, werden 
können selbstverständlich auch im Falle der Aus- durch. die Regelung des § 14 a Abs. 2 nicht be
führung des rechtskräftigen Zusammenlegungs- rührt. Der im§ 14 a Abs. 2 geregelte Aufwand-

ersatz hat. somit nicht in erster Linie über den planes gemäß § 12 Abs. 1 auftreten. 
ohnedies nach den §§ 331 und 332, erster Halb-

In beiden Fällen hat der Ausgleich durch die satz, ABGB bestehenden privatrechtlichen An
Zusammenlegungsgemeinschaft zu erfolgen. Die spruch zu erfolgen, sondern es wird der ganze 
Zusammenlegungsgemeinschaft ist deshalb heran- Aufwandersatz im Agrarverfahren und über die 
zuziehen, weil sie gemäß § 8 Abs. 2 die Maßnah- Zusammenlegungsgemeinschaft abgewickelt. Die 
men durchzuführen hat, die sich aus der Zu-' privatrechtlichen Regeln' sind für die Bemessung 
sammenlegung ergeben. Sie hat insbesondere des Anspruches anzuwenden. 
Sach-, Arbeits- und Geldaufwendungen zu leisten . -
und auf ihre Mitglieder umzulegen. Sie kann Sollte der getätigte Aufwand zu einer Wert-
daher auch die nach § 14 a Abs. 1. vorgesehene. erhöhung des Grundstückes führen und diese 
Ausgleichsleistung auf alle ihre Mitglieder um- dem neuen übernehmer zugute kommen; so 
legen und damit einen allgemeinen Riskenaus- : steht der Zusammenlegungsgemeinschaft ein Re
gleich herbeiführen. Ob die Ausgleichsleistung in' greßanspruch gegen diesen übernehmer zu. Im 
einer Geldzahlung an den benachteiligten über-' übrigen kommt es auch in diesem Fall zu einem 
nehmer oder in der Herabsetzung bzw. im Entfall Riskenausgleich, der seine Deckung im § 8 Abs. 2 
der vom übernehmer seinerseits -zu leistenden findet. 
Sach-, Arbeits~ und Geldaufwendungen besteht, 
wird der Entscheidung der Behörde eptsprechend 
der jeweiligen Sachlage überlassen bleiben müssen .. 

Die irri: § 14 a Abs. 2 geregelte Ersatzleistung 
bezieht sich - auf jene Aufwendungen, die der 
übernehmer für die Grundabfindung gemacht 
hat und aus denen er keinen Vorteil zu ziehen 
vermag, weil diese Grundabfindung ihm nach
trägli'ch wieder aberkannt und einer .anderen 
Partei zugewiesen wird. Dem früheren über
nehmer steht ein Ersatzanspruch jedoch nur 
soweit zu, als diese Aufwendungen betriebswirt-

Zu Art.lI: 

Die im Abs. 2 gesetzte Frist für die Erlassung 
der Ausführungsbestimmungen· bringt die Be
deutung zum Ausdruck, die der Bund der: Neu
regelung beimißt; sie gründet sich auf Art. 15 
Abs.6B-VG. . 

Mit der Bestimmung des Abs. 3 soll gewähr
leistet werden, daß die -für die· Parteien günstige 
Neuregelung auch in Verfahren zur Anwendung 
gelangt, die noch nicht rechtskräftig abgeschlossen 
sind. 
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Anha:ng 

G~g.:nüberstellung detgesetzlidtenBestimmungen "in der geltenden Fassung und in der Fassung des 
Entwurfes 

G eJ te n cl e Fa ss u ng: 

§ 2 Abs. 3: 

§ 3 Abs~ 1: 

(1) Die Grundstücke, die der Zusammenlegung 
unterzogen oder für die ZUsammenlegung in An
spruch genommen werden, sind auf Grund über
einstimmender" den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechender Eik'lärungender Parteien oder 
irrt Wege der amtlichen Ermittlung zuschätzert. 

§ 4 Aos. 1 und 2 : ' . 

(1) Die Behörde hat bei der Neuordnung des 
Zusammenlegungsgebietes eine Gesamtlösung in 
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht anzustre
ben und die Bedirigungen für eine organische und 
geordnete Weiterentwicklung des Wirtschaftsrau
mes sowie der Betriebe zu schaffen. Sie hat hiebei 
auf die Bestimmungen des§ 1 Bedacht :zu neh
men, die Interessen der Parteien und der All
gemeinheit gegenseitig abzuwägen und ne~zeit
liche betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zu 
berücksichtigen. 

Neu e Fa s s u n g: 

(3) Während des Verfahrens können mit .Be
scheid Grundstücke in das Zusammenlegungs
gebiet einbezogen oder aus dem Zusammen
legungsgebiet aus.geschieden werden. 

(1) bie Grundstücke, die der Zusammenlegung 
unterzogen oder die für die Zusammenlegung in 
. Anspruch genommen weI'den, sind. unter' Mitwir
kung der 'Zusamrrienregungsgemeinschaft zu 
schätzen. Die Schätzung hat auf .Grund überein
stimmender, den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechender Erklärungen der Parteien oder im 
Wege der amtlichen Ermittlung nach gleicharti
gen, für jedes Grundstück, unabhängig von seiner 
Zuordnung zu einem land- oder forstwirtschaft
lichen 13etrieb und unabhängig von der Person 
des jeweiligen Besitzers, anzuwendenden Wert
ermittlungsgrundlagenzuerfolgen. 

(1) Die Behörde hat bei der Neuordnung des 
Zusammenlegungsgebietes eine Gesamtlösung in 
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht anzustre
benund dabei auf eine geordnete ,Entwicklung 
des -ländlichen Lebens-, Wirtsmafts- und Erho
lungsr3.umes sowie der Betriebe BedaCht zu neh
men. Sie hat, hiebei die Bestimmurigen des § 1 
zu beachten, die Interessen der Parteien. und der 
Allgemeinheit gegenseitig abzuwägen und zeit
gemäße betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zu 
berückskhtigen. 

(2) Jede Partei hat Anspru"ch, unter Arirech- (2) Jede'Partei,"deten Grundstü-cke der Zu-
nungder Grundaufbringunggemäß Abs. 6 mit:sammertlegung unterzogen werden, hat An
dem Wert ihrer in ,das Verfahren eiribezogenen spruch, unter Anrechnung der Grundaufbringung 
Grundstücke 'in Grund und Boden abgefunden zu gemäß Abs. 6 entsprechend dem Wert ihrer in 
werden. das Verfahren einb'ezogenen Grundstücke mit 

Gr~ndst:ij.tkenvoritU:rilichst gleicher Beschaffen
heit abgefunden 'zu weiden. ' 
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Geltende Fassung: 

§ 4 Abs. 5: 

(5) Soweit es mit den Zielen der Zusammen
legung bei Abwägung der Interessen aller Par
teien untereinander vereinbar ist, haben die 
Grundabfindungen aus Grundflächen zu bestehen, 
die möglichst groß, günstig geformt sowie aus
reichend erschlossen .s~nd und hei ol1dnungsgemä
ßer Bewirtschaftung ohne erhebliche Xnderung 
der Art und Einrichtung des Betriebes einen 
größeren oder zumindest gleichen Betriebserfolg 
erwarten - lassen wie die alten Grundstücke. 
Grundabfindungen, die eine vollständige Umstel
lung des Wirtschaftsbetriebes zur Folge hätten, 
dürfen nur mit Zustimmung der Partei zugeteilt 
werden. 

§ 8 Abs. 2 und 3: 

(2) Die Zusammenlegungsgemeinschaft hat im 
-Auftrag und ,unter Aufsicht der Behörde die 
Maßnahmen durchzuführen, die sich aus der Zu
sammenlegung ergeben. Sie hat insbesondere 
Sach-, Arbeits- und Geldaufwendungen zu leisten 
und auf ihre Mitglieder umzulegen. 

(3) Die Zusammenlegungsgemeinschaft wird 
mit Verordnung begründet. Sie ist mit Verord
nung aufzulösen, wenn sie ihre -Aufgaben erfüllt 
hat. 

§ 10 Abs. 2: 

(2) Während des Verfahrens können mit Be
scheid Grundstücke in das Zusammenlegungs
gebiet einbezogen oder aus dem Zusammen
legungsgebiet ausgeschieden werden .. 

§ 11: 

Neu e Fa s s u n g: 

(5) Die Grundabfindungen haben aus Grund
flächen zu bestehen, die möglichst groß, günstig 
geformt und ausreichend erschlossen sind. Die 
gesamten Grundabfindungen einer Partei haben 
in Art und Bewirtschaftungsmöglichkeit den in 
das Verfahren einbezogenen Grundstücken der 
Partei weitgehend zu entsprechen und bei ord
~urtgsgemäßer Bewirtschaftung ohne erhebliche 
Knderung der Art und Einrichtung des Betriebes 
einen größeren oder zumindest gleichen Betriebs
~rfolg wie die in das Verfahren einbezogenen 
Grundstücke zu ermöglichen. Unter Berücksich
tigung der Grundaufbringung gemäß Abs. 6 hat 
das Verhältnis zwischen Flächenausmaß und Wert 
der gesamten GrundaJbfindun:gen einer P,ar,tei aem 
Verhältnis zwischen Flächenausmaß und Wert 
der gesamten in das Verfahren einbezogenen 
Grundstücke der Partei möglichst zu entsprechen. 
Unvermeidliche Abweichungen sind bis ein
schließlich 20 v. H. dieses Verhältnisses zulässig. 

(2) Die Zusammenlegungsgemeinschaft .hat die 
gemeinschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder 
wahrzunehmen, die Behörde bei der Neuord.I1ung 
des Zusammen1E\~ung~geJbietes und an wirtschaft
lichen Fra~n ru beraten sowie im Auftflag Uilid 
,unte·r Aufsicht der Behörde di.e Maßnahmen 
durchzufühl1en, die sich aus der Zusammenlegung 
ergeben. Sie hat insbesondere Sach-, AllbeitlS- und 
Ge1daufw,endun.gen z,u leis;ten und ,auf ~hre M~t
glieder umrulegen. 

(3) Die Zusammenlegungsgemeinschaft wird 
mit Verordnung begründet. Sie ist mit Verord
nung aufzulösen, wenn sie ihre Aufgaben erfüllt 
hat. Die Organe der Zusammenlegungsgemein
schaft sind von den Mitgliedern in _ geheimer 
Wahl zu bestellen. . 

(2) Die Eigentümer der im Zilsammenlegungs
gebiet gelegenen _ Grundstücke sind über die 
Rechtslage sOlWie über die vor3lussichtliche Dauer 
und ,die vor,aussichtlichenKos,ten des Vel'lbahrens 
aufzuklären. 

§ 11. (1) Wenn es die zweckmäßige Bewirt- § 11. (1) Die Behörde kann nach Erlassung des 
schaftung des Zusammenlegungsgebietes erfor- Planes' der gemeinsamen Anlagen und Maßnah
dert, kann ~-ie B-ehörde schon vor der Erlassungmen und vor Erlassung des Zusammenlegungs
des Zusammenlegungsplanes unbeschadet des Be- pLines, .\1nbescha,de~ des Berufungsrechtes gegen 
rufungsrechtes gegen den Zusammenlegungspl:m diese Bescheide, die vorläufige übernahme von 
die v01:läufige übernahme der Grundabfindungen Grundabfindungen anordnen, wenn 
sowie die Auszahlung vorläufiger Geldabfindun- 1. dies zur zweckmäßigen Bewirtschaftung des 
gen und Geldausgleiche anordnen. Zusammenlegungsgebietes erforderlich ist und 
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Gel te n d e F ass u n g: 

(2) Mit der Anordnung der vorläufigen über
nahme geht das Eigentum an den Grundabfin
dungen auf die übernehmer unter der auflösen
den Berungu'nIg üher, daß es mit der R'echtskraft 
eines Bescheides erlischt, der die Grundabfindung 
einer anderen Partei zuweist. 

§ 13 Abs. 1: 

(1) Parteien im Zusammenlegungsverfahren 
sind die Eigentümer, der Grundstücke, die der 
Zusammenlegung unterzogen werden. 

§ 14 a: 

Neu e Fa s s u n g: 

2. Besitzstandsausweis und Bewertungsplan be
reits in'Rechtskraft erwachsen sind und 

3. die Bewirtschaftung der zu übernehmenden 
Grundabfindungen möglich ist und 

4. die Behörde die zu übernehmenden Grund
abfindungen in der Natur abgesteckt, jeder Partei 
erläutert und über deren Verlangen vorgezeigt 
sowie der Partei Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben hat und 

5. mindestens zwei Drittel der Par,te,1en, die 
Grundabfindungen übernehmen sollen, der vor
läufigen übernahme zugestimmt haben; wer 
keine Erklärung abgibt, hat als zustimmend zu 
gelten. 

(2) Mit der Anordnung der vorläufigen über
nahme der Grundabfindungen geht das Eigentum 
an den Grundabfindungen auf den übernehmer 
unter der auflösenden Bedingung über, daß es 
mit der Rechtskraft des Bescheides erlischt, der 
die Grundabfindung einer anderen Partei zu
weist. 

(3) Die Behörde kann auch die Auszahlung 
vorläufiger Geldabfindungen und Geldausgleiche 
anordnen. 

(1) Parteien im Zusammenlegungsverfahren 
sind die Eigentümer der Grundstücke, die der 
Zusammenlegung unterzogen werden, und die 
Zusammenlegungsgemeinschafr. 

Ausgleichungen und Aufwandersatz 

§ 14 a. (1) Die Zusammenlegungsgemeinschaft 
hat dem übernehmer einer Grundabfindung die 
Nachteile auszugleichen, die dieser dadurch erlei
det, daß die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
der Grundabfindung oder einzelner Teile der
selben noch nicht oder nur erheblich erschwert 
möglich ist. 

(2) Wird die von einer Partei übernommene 
Grundabfindung nachträglich zur Gänze oder 
zum Teil einer anderen Partei zugewiesen (§ 11 
Abs. 2), hat ,die Zusammenlegungsgemeinschaft 
dem früheren übernehmer die Aufwendungen 
zu ersetzen, die dieser für die Grundabfindung 
gemacht hat, soweit diese Aufwendungen unter 
Bedachtnahme auf den Betrieb des früheren über
nehmers und in Erwartung der Beibehaltung der 
zugewiesenen Grundabfindung betriebswirtschaft
lichen Grundsätzen entsprochen haben und soweit 
ihr Erfolg nur durch die Knderung der Zuwei
sung vereitelt wurde. Eine durch diese Aufwen
dungen eingetretene Werterhöhung des Grundes, 
die dem neuen übernehmer zugute kommt, hat 
dieser der Zusammenlegungsgemeinschaft zu ver
güten. 
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